
Gemeinde-Zeitung            Ausgabe 1/2019 - Ostern

м 

Weilbacher 
Gemeinde-Zeitung 

Ausgabe 1/2019 Ostern 

An einen Haushalt Amtliche Mitteilung            zugestellt durch Post.at 

Frohe Ostern, ruhige Tage und eine  

erholsame Zeit allen Weilbachern.  

Titelbild: www.pixabay.com 

 

§ B¿rgermeister    
Ludwig Huber 

§  rzte / Notruf 

§ M¿llentsorgungs-
Termine / Infos 

§ Innkompost/Infos 

§ Negativsteuer f¿r 
Pensionisten 

§ Hundehaltung 

§ Justizwache/
Ausbildung 

§ Vereins-
Nachrichten: 

¶ Sportunion 
¶ Musikverein 
¶ Goldhauben 
¶ Theatergruppe 
¶ Singgemein-
schaft 

¶ Ortsbªuerinnen 
 

§ B¿cherei-Infos 

§ Heimatforschung 

§ Jagdverband-Infos 

§ Borkenkªfer 

§ FF Weilbach 

§ Veranstaltungen 

§ Werbungs-Inserate 

 

Gemeinde Weilbach 
4984 Weilbach Nr. 34 
Tel.: 07757-6355 
Fax: 07757-6355-6 
www.weilbach.at 
gemeinde@weilbach.ooe.gv.at 

Der Frühling  

ist eine echte Auferstehung, 

ein Stück Unsterblichkeit. 
 

Zitat von Henry David Thoreau  
(* 12. Juli 1817 ; À 6. Mai 1862) 
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B¿rgermeister Ludwig Huber 

 
 
 
Liebe Weilbacherin! 
Lieber Weilbacher! 
 
Das Gr¿n hat das WeiÇ abgelºst, somit ist der Winter vorbei und 
der Fr¿hling hat Einzug gehalten. Im Gegensatz zum vergangenen 
Jahr hatten wir wieder einen stªrkeren Winter, wie uns auch die an-
gefallenen Kosten f¿r den Winterdienst bewiesen haben. 

Im abgelaufenen Winter hatten wir auch 
wieder einige Baustellen zu bewªltigen. 
So wurde als Erstes kurz vor Weihnachten 
ein Rohrbruch im Heizungssystem der 
Volksschule Weilbach festgestellt. Die 
Lehrerinnen und Sch¿ler hatten die paar 
Tage vor den Weihnachtsferien teilweise 
einiges an Lªrm zu verkraften, welcher im 
Zuge der Reparatur durch die Stemm- und 
Bohrarbeiten entstand. Aber wªhrend der 
Weihnachtsferien konnte der Schaden ge-
richtet werden und der Schulbetrieb wie-
der ungestºrt im neuen Jahr aufgenom-
men werden. 
 
Nachdem diese Baustelle abgeschlossen 
war, wurde wenige Zeit spªter festgestellt, 
dass auch der Windkessel in der Volks-
schule undicht war. Dieser Schaden konn-
te nicht mehr gerichtet werden, so dass 
ein Neuer angeschafft werden musste. 
 
Aller guten Dinge sind Drei und so muss-
ten wir zu allem ¦bel auch noch feststel-
len, dass der Ausgleichsbehªlter des 
Heizverteilers im Gemeindeamt kaputt 
war. Auch dieser Schaden konnte nicht 
mehr repariert werden und somit war auch 
hier eine Neuanschaffung unumgªnglich. 
 
Aber auch 'positive' Baustellen konnten 
abgearbeitet werden. In der Volksschule 
stiegen die Anforderungen aus programm-
technischen Gr¿nden und so wurde be-
reits im letzten Jahr das Projekt "Glasfaser
-Anbindung" in Angriff genommen. Die 
letzten Arbeiten konnten ¿ber den Winter 
abgeschlossen werden und somit ist un-
sere Volksschule nun auch mit schnellem 
Internet versorgt.  
 
 

Bauï bzw. Erhaltungsarbeiten Die nªchste Baustelle im Bereich Volks-
schule haben wir aber auch schon wieder 
vor uns. Diese hat sich bereits seit lªnge-
rem abgezeichnet, da an den Fenstern 
des Turnsaals irreparable Schªden fest-
gestellt wurden, sodass wir hier nicht um 
einen Tausch der Fenster herumkommen. 
Die Abwicklung diesbez¿glich hat sich lei-
der ¿ber einen lªngeren Zeitraum hinge-
streckt, obwohl der Bund seine verspro-
chenen Mittel ohne Verzºgerung bereitge-
stellt hat, sich aber die verschiedensten 
Abteilungen des Landes O¥ bzgl. Finan-
zierung nicht einigen konnten. Ich bin aber 
froh, dass wir diese Aufgabe nun endlich 
in nªchster Zeit in Angriff nehmen kºnnen. 
 
Leider ist auch in der sogenannten 
"Pfarrhof-Siedlung" ein Schaden an der 
StraÇe aufgetreten. Ein Teil der StraÇe 
wurde untersp¿lt und dadurch hat sich die 
Aspahltdecke abgesenkt und es entstand 
ein Loch. Die Reparaturarbeiten sind be-
reits eingeleitet.  

Bis Ende 2019 hat jede Gemeinde einen 
"Gefahren-Entwicklungs-Plan" (GEP) zu 
erstellen. Dieser Plan umfasst die Be-
standsaufnahme der aktuellen Situation in 
einer Gemeinde und beinhaltet ver-
schiedenste Aspekte wie zum Beispiel: 
 

¶ Gefahrenklasse jedes einzelnen Ob-
jektes (Firmen, landwirtschaftl. Anwesen, 
Wohnhªuser, é ) 

¶ ¥ffentliche Gebªude (z.B.: Kindergar-
ten/Schule - Fluchtwege, Sammelplªtze, 
etc..é ) 

¶ Wasserbe- bzw. -versorgung 
Ausr¿stung der Feuerwehr 

Gefahren-Entwicklungs-Plan 
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F¿r diesen Plan mussten sªmtliche Daten 
f¿r jedes einzelne Anwesen/Gebªude ge-
nauestens ermittelt, gesammelt und ein-
getragen (digitalisiert) werden. Diese Ar-
beit wurde in den letzten 1 İ Jahren 
durchgef¿hrt. Der Plan wurde Anfang die-
ses Jahres in Zusammenarbeit mit Kame-
raden unserer Feuerwehr (Komm. HBI 
Josef Moser jun. und Komm-Stv. OBI 
Ludwig Mooshammer) fertiggestellt und 
dem Landesfeuerwehrkommando zur 
Pr¿fung ¿bermittelt. Bei dem nachfolgend 
vorgeschriebenen Termin wurde die Ord-
nungsmªÇigkeit des erstellten Plans sei-
tens des Landesfeuerwehrkommandos 
bestªtigt und somit zum Beschluss im 
Gemeinderat freigegeben.  
An dieser Stelle noch einmal mein Dank 
an alle Verantwortlichen und Mitwirken-
den f¿r die geleistete, aufwªndige Arbeit. 
 
Kaum fertig, wurde die nªchste Aufgabe 
bereits in Auftrag gegeben ï hierbei han-
delt es sich um einen Notfallplan f¿r 
Hochwasser ï wird wieder eine spannen-
de Aufgabe! 
 

Aber zusªtzlich zu den ganzen Aufgaben, 
welche anscheinend so nebenbei erledigt 
werden sollen und aus den verschiedens-
ten Bereichen (BH, Land, ...) auf die Ge-
meinden hereinprasseln, ist eine groÇe 
Herausforderung die VRV 2015 
(Vorschlags- und Rechnungsverordnung 
2015) 
F¿r die Gemeinden bedeutet die VRV 
2015 eine komplette Umstellung des ge-
samten Finanzwesens und tritt mit dem 
Jahr 2020 in Kraft. 
 
Diese Umstellung bedeutet, eine komplett 
andere Behandlung der Gemeindegebah-
rung. Das betrifft den Voranschlag der 
Gemeinde sowie den Rechnungsab-
schluss und die Buchhaltung im Gesam-
ten. Zur Grundlage dieser VRV 2015 
zªhlt die genaue Erfassung des Vermº-
gens der Gemeinde bzw. die genaue Be-
wertung des Gemeindebesitzes (ºffentl. 
Grund, Gebªude, StraÇen, é). Die Erfas-
sung dieser Daten ist wieder massiv zeit-
aufwªndig und daher f¿r uns die nªchste 
groÇe Herausforderung. 

 

Ich gratuliere an dieser Stelle dem Kapell-
meister Dominik Ortmaier, unseren Musi-
kerinnen und Musikern sowie zu den solis-
tischen Darbietungen. Sie haben uns nach 
monatelanger Probenarbeit am Samstag, 
6. April und Sonntag, 7. April wieder einen 
besonderen Ohrenschmaus ermºglicht. 
Weiters darf ich auch den Ausgezeichne-
ten und Geehrten gratulieren und f¿r ihre 
langjªhrige Unterst¿tzung und Mitarbeit im 
Musikverein Weilbach sehr herzlich dan-
ken.  

Nach guter, alter Tradition hat am Palm-
sonntag die Vollversammlung der FF Weil-
bach stattgefunden. Leider konnte ich nicht 
persºnlich anwesend sein ï nichts desto 
trotz nutze ich aber hier die Gelegenheit, 
um mich beim gesamten Kommando und 
allen Kameradinnen und Kameraden unse-
rer Feuerwehr zu bedanken. F¿r euren Ein-
satz, euer Engagement und die unzªhligen 
Stunden die ihr ehrenamtlich in eurer Frei-
zeit zu unserer Sicherheit und als Helfer in 
Notsituationen leistet ï Vergelt's Gott! 

Zur Erinnerung: am Sonntag, 26. Mai 2019 
findet die EU-Wahl statt ï 

nutzen wir unser demokratisches Recht 
und geben unsere Stimme ab. 

 

Frohe Ostern 
w¿nscht 

Bgm. Ludwig Huber 

VRV 2015  

Musikverein Weilbach 

FF Weilbach 

EU-Wahl 
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Dr. Breitwieser Eva, Weilbach  07757/6060 oder  
Handy 0664/1442380 
Dr. Danner, Geinberg   07723/8194-0 
Dr. Daxecker, Ried  07752/829 40 
Dr. Huber, Ried  07752/856 11 
Dr. Jagdt, Utzenaich   07751/8285 
Dr. Maier, Lambrechten  07765/7007 
Dr. Nentwich, Obernberg am Inn  07758/30264 
Dr. Niederm¿ller, Ried  07752/824 42 
Dr. Novak, St. Martin/Innkreis  07751/8421 
Dr. Plunger, Obernberg   07758/2253-0 
Dr. Rapold, Eggerding  07767/500 
Dr. Reischl, Ort im Innkreis  07751/8334 
Dr. Schneglberger, Reichersberg  07758/2030 
Dr. Seifried, Ried  07752/212 45 
Dr. Semm, Aurolzm¿nster  07752/800 88 
Dr. Sperrer-Hochreiter, Antiesenhofen  07759/51070 

 rzte-Wochenend-Dienste 

Hausªrztlicher Notdienst   141 
Feuerwehr  122 
Polizei 133 
Rettung 144 
 rzteflugambulanz                   40 144 
Vergiftungsinformation   01 406 43 43  

 rzte-Telefonnummern 

Notfallnummern 

Die Sonnï und Feiertagsdienste werden   
unter folgender Nummer bekanntgegeben: 
 

Rufnummer 141 (hausªrztlicher Notdienst)  

141 

Die Praxis Dr. Breitwieser Eva  
ist wegen Urlaub oder Fortbildung  
an folgenden Tagen geschlossen: 

 
Montag, 15. April bis  

einschlieÇlich Ostermontag, 22. April  

 rzte - Urlaub - Fortbildung  
 

vom Montag 27. Mai bis  
Freitag 31. Mai 2019 geschlossen 

 

nªchste Ordination: Montag 3. Juni 2019 
 

am Freitag 21. Juni 2019 geschlossen 
nªchste Ordination: Montag 24. Juni 2019 
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¥ffnungszeiten der Altstoffsammelzentren: 
 

Obernberg:  Montag 8:00 - 12:00 Uhr und Freitag 8:00 - 18:00 Uhr,  
 Telefonnummer:  07758-3389;  
  
 

Ried i. I.:  Montag bis Freitag von 8:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 17:30 Uhr 
 Samstag von 8:00 - 12:00 Uhr; Telefonnummer 07752-80214;  
  

Gr¿nschnitt-Entsorgung: 
Gr¿nschnitt kann ab 1. April bis voraussichtlich 31.Oktober immer an einem Montag von 17.00 -
18.15 Uhr, an einem Freitag von 13.00-17.00 Uhr und an einem Samstag von 08.00-12.00 Uhr 
zur Kompostier-Anlage "Innkompost" nach St. Georgen gebracht werden.  
 
Zufahrt: Richtung Obernberg - rechts vor Stadel von Franz Augustin 

Restm¿ll/Altpapier/Biotonnen- ABHOLUNG: 
 

§ Die Restm¿ll, Altpapierï und Biotonnen m¿ssen unbedingt am Tag der Abholung bis 6.45  
 Uhr rausgestellt werden, nur so kann die Fa. Frauscher f¿r eine Entleerung garantie-
ren. 

 

§ Der Deckel der Restm¿lltonne muss geschlossen sein (es d¿rfen keine M¿llberge aufget¿rmt 
werden). Bei Bedarf einen M¿llsack (mit der Aufschrift ĂFrauscherñ) bei der Gemeinde zu-
sªtzlich kaufen - die M¿llsªcke m¿ssen zugebunden sein! Herkºmmliche M¿llsªcke werden 
nicht mitgenommen. 

M¿ll-Termine und Entsorgungs-Tipps 
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Negativsteuer f¿r Pensionisten 

Wir haben unser Produktsortiment bei den Kompost- und Erdenmischungen, sowie im Dekorbe-
reich erweitert. 
Bei den Kompost- und Erdenmischungen haben wir die gebrauchsfertige Pflanzerde f¿r den Ge-
m¿segarten, das Glashaus und das Gem¿sehochbeet im Angebot. Dabei wird eine Mischung aus 
Qualitªtskompost, Torf, Sand, Tonmineralien und nat¿rlichen D¿nger-Ergªnzern eingesetzt. F¿r 
die Neuanlage von Rasenflªchen haben wir die Rasenerde mit unseren Partnern entwickelt, wel-
che bereits vielfach in der Praxis mit sehr positiven Erfahrungen eingesetzt wird. Diese spezielle 
Mischung mit Kompost, Sand und Tonmineralien ergªnzt unser Sortiment f¿r den Profigªrtner. 
F¿r die Neuanlage von Hochbeeten bekommen sie nicht nur die gebrauchsfertige Pflanzerde f¿r 
die Aussaat, sondern auch die F¿llmaterialien f¿r den Unterbau im Hochbeet und die Kompost-
Humusmischung f¿r die Zwischenlage. 
Im Dekorbereich wurde das Angebot um das helle, ansprechende Dekorhackgut erweitert. Eine 
echte Alternative zu den ¿blichen Sorten von Rindendekor (Rindenmulch und Lªrchenrinde). 
Nat¿rlich ist auf unserer Kompostieranlage unser Qualitªtskompost 0/10 lose, aber auch gesackt, 
f¿r das Auffrischen von Gem¿se- und Blumenbeeten erhªltlich. 
 
Verkaufs- und Annahmezeiten sind  
Mo 17:00 ï 18:15 
Fr 13:00 ï 16:45 
Sa  9:00 ï 11:45 
oder nach tel. Vereinbarung 
 
zu unseren B¿rozeiten: 
Mo bis Fr, 8:00 ï 12:00 
Tel.: 0699 ï 16 18 46 56 
Web: www.innkompost.at 
Email: office@innkompost.at 
 
Adresse: 
Hub 2 
4983 St.Georgen bei Obernberg am Inn 
 
 

InnKompost - Augustin 

Negativsteuer heiÇt eine Gutschrift, welche Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern zusteht, 
die so wenig verdienen, dass sie keine Lohnsteuer zahlen. 
 
Ab dem Veranlagungsjahr 2015 kºnnen auch Pensionistinnen/Pensionisten mit geringer 
Pension von einer solchen Gutschrift profitieren. Sie erhalten f¿r das Jahr 2015 eine Gut-
schrift von 20 Prozent der Werbungskosten, hºchstens jedoch 55 Euro. Ab der Veranla-
gung f¿r das Jahr 2016 erhºht sich die R¿ckerstattung auf 50 Prozent, hºchstens jedoch 
110 Euro pro Jahr. 
 

TIPP  
Ab dem Veranlagungsjahr 2016 m¿ssen Pensionistinnen/Pensionisten keinen Antrag auf 
Auszahlung der Negativsteuer mehr stellen. Sie erhalten automatisch einen Teil ihrer So-
zialversicherungsbeitrªge zur¿ck (sogenannte "Antragslose Arbeitnehmerveranlagung"). 
 
Ausf¿hrliche Informationen zum Thema "Antragslose Arbeitnehmerveranlagung 
(automatischer Steuerausgleich)" finden sich ebenfalls auf www.help.gv.at. 

http://www.innkompost.at/
mailto:office@innkompost.at?subject=Anfrage%20zu%20Ihrem%20Unternehmen%20auf%20FirmenABC.at
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Hunde - Meldepflicht u. Halterpflichten 

Jede ordentliche Hundehaltung beginnt beim Hundehalter! 
 

Voraussetzung f¿r die Haltung eines Hundes ist die Vollendung des 16. Lebensjahres sowie die 
kºrperliche und geistige Eignung. Erf¿llt man diese Vorgaben, dann steht der Anschaffung eines 
vierbeinigen Freundes nichts mehr im Wege. 
  
Vom neuen Mitbewohner sollte aber auch der "Rest der Welt" erfahren. Deshalb muss er, sobald 
er zwºlf Wochen alt ist, binnen drei Tagen bei der Hauptwohnsitzgemeinde angemeldet werden. 
  
BeizuschlieÇen sind dieser Meldung: 
§ der geforderte Sachkundenachweis 
§ Haftpflichtversicherungsnachweis mit Mindestdeckungshºhe von 725.000 Euro 
 

Muss ich die Exkremente meines Hundes entsorgen? 
 

Hier sieht Ä 6 Abs. 3 Oº. Hundehaltegesetz 2002 vor, dass die Exkremente des Hundes, welche 
dieser an ºffentlichen Orten im Ortsgebiet hinterlªsst, vom Hundef¿hrer unverz¿glich zu beseiti-
gen und ordnungsgemªÇ zu entsorgen sind. 
Weiters wird auch in der StraÇenverkehrsordnung den Hundehaltern die Pflicht zum Entfernen 
von Hundeexkrementen auferlegt. Das Verbot der Verunreinigung von ºffentlichen StraÇen, Geh-
steigen, Gehwegen sowie von FuÇgªngerzonen und WohnstraÇen durch Hundeexkremente und 
die Verpflichtung zu deren Entfernung sowie die Geldstrafe bei Unterlassung dieser Verpflichtung 
regeln die Bestimmungen der StraÇenverkehrsverordnung. 
 

Leinen- / Maulkorbpflicht 
 

Laut Oº. Hundehaltegesetz Ä 6 Abs. 1 m¿ssen Hunde an ºffentlichen Orten im Ortsgebiet an der 
Leine oder mit Maulkorb gef¿hrt werden. 

Justizwache - Jetzt bewerben! 
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Sportunion Weilbach - Sektion Herrenfussball 


